
Deutscher Bundestag  Drucksache  16/14160
 16. Wahlperiode  27. 10. 2009
 Antwort
 der Bundesregierung

 Ergänzende Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
 Abgeordneten Volker Beck (Köln), Jerzy Montag, Irmingard Schewe-Gerigk,
 weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 16/2342 –*

 Erhebung, Speicherung und Weitergabe von Informationen über
 Bundestagsabgeordnete durch Geheimdienste in den Wahlperioden 1 bis 16

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Die  Bundesregierung  hat  Fragen  zur  Beobachtung  von  Mitgliedern  des  Deut-
 schen  Bundestages  bislang  nicht  oder  nur  teilweise  beantwortet.  Dies  geschah  im
 Wesentlichen  mit  dem  Hinweis  auf  die  Geheimhaltungsbedürftigkeit  (vgl.  hierzu
 die  Vorbemerkung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  vom  13.  Juni  2006,  Bundestagsdrucksache  16/1808  sowie  die  Ant-
 wort der Bundesregierung hierzu auf Bundestagsdrucksache 16/2098).

 Die  Bundesregierung  ist  nach  Auffassung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  zur  Beantwortung  von  geheimhaltungsbedürftigen  Sachverhalten
 grundsätzlich  verpflichtet.  Zwar  können  im  Ausnahmefall  Geheimhaltungs-
 schutzinteressen  eine  Verweigerung  der  Beantwortung  rechtfertigen,  allerdings
 ist  dann  eine  hinreichende  Begründung  der  Nichtbeantwortung  erforderlich.
 Diesen  Erfordernissen  wurde  in  den  bislang  vorliegenden  Antworten  der  Bun-
 desregierung nicht hinreichend Rechnung getragen.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Die  Bundesregierung  beantwortet  die  Fragen  1  bis  16  der  Kleinen  Anfrage  vom
 1.  August  2006  (Bundestagsdrucksache  16/2342)  erneut  unter  Berücksich-
 tigung  der  Entscheidung  des  Bundesverfassungsgerichts  vom  1.  Juli  2009
 (2  BvE 5/06).

 1.  a)  Wurden  in  der  1.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des
 Deutschen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –
 nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  er-
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  des  Innern  vom  27.  Oktober  2009
 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

 * Die Kleine Anfrage wurde zunächst mit der Antwort auf  Drucksache 16/2412 beantwortet.
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hoben,  gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben
 kann  die  Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der
 Fälle, betroffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erhoben,
 gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann erfolgte die Informationserhebung, -speicherung bzw. -weitergabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht  oder
 nur  teilweise  beantwortet  werden  warum  würde  eine  Offenlegung  von  Ein-
 zelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnisstand  der
 Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Aufgabenerfül-
 lung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hintergrund  der  er-
 heblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der  Bundesregie-
 rung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN,
 Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestagsabgeordnete
 durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?

 2.  a)  Wurden  in  der  2.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des  Deut-
 schen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  erhoben,
 gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben  kann  die
 Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der  Fälle,  be-
 troffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erhoben,
 gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann erfolgte die Informationserhebung, -speicherung bzw. -weitergabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht
 oder  nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung
 von  Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnis-
 stand  der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Auf-
 gabenerfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hinter-
 grund  der  erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der
 Bundesregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestags-
 abgeordnete durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?

 3.  a)  Wurden  in  der  3.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des  Deut-
 schen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  erhoben,
 gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben  kann  die
 Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der  Fälle,  be-
 troffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erhoben,
 gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann erfolgte die Informationserhebung, -speicherung bzw. -weitergabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht
 oder  nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung
 von  Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnis-
 stand  der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Auf-
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gabenerfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hinter-
 grund  der  erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der
 Bundesregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestags-
 abgeordnete durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?

 4.  a)  Wurden  in  der  4.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des  Deut-
 schen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  erhoben,
 gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben  kann  die
 Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der  Fälle,  be-
 troffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erhoben,
 gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann erfolgte die Informationserhebung, -speicherung bzw. -weitergabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht  oder
 nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung  von
 Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnisstand
 der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Aufgaben-
 erfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hintergrund  der
 erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der  Bundesre-
 gierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN,
 Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestagsabgeordnete
 durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?

 5.  a)  Wurden  in  der  5.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des  Deut-
 schen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  erhoben,
 gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben  kann  die
 Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der  Fälle,  be-
 troffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erhoben,
 gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann erfolgte die Informationserhebung, -speicherung bzw. -weitergabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht  oder
 nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung  von
 Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnisstand
 der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Aufgaben-
 erfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hintergrund  der
 erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der  Bun-
 desregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestags-
 abgeordnete durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?

 6.  a)  Wurden  in  der  6.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des  Deut-
 schen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  erhoben,
 gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben  kann  die
 Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der  Fälle,  be-
 troffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:
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b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erhoben,
 gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann erfolgte die Informationserhebung, -speicherung bzw. -weitergabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht  oder
 nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung  von
 Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnisstand
 der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Aufgaben-
 erfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hintergrund  der
 erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der  Bun-
 desregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestags-
 abgeordnete durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?

 7.  a)  Wurden  in  der  7.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des
 Deutschen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –
 nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  er-
 hoben,  gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben
 kann  die  Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der
 Fälle, betroffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erhoben,
 gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann erfolgte die Informationserhebung, -speicherung bzw. -weitergabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht  oder
 nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung  von
 Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnisstand
 der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Aufgaben-
 erfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hintergrund  der
 erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der  Bun-
 desregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestags-
 abgeordnete durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?

 8.  a)  Wurden  in  der  8.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des
 Deutschen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –
 nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  er-
 hoben,  gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben
 kann  die  Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der
 Fälle, betroffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erhoben,
 gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann erfolgte die Informationserhebung, -speicherung bzw. -weitergabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht  oder
 nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung  von
 Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnisstand
 der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Aufgaben-
 erfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hintergrund  der
 erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der  Bun-
 desregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestags-
 abgeordnete durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?
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9.  a)  Wurden  in  der  9.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des
 Deutschen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder
 –  nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste
 erhoben,  gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  An-
 gaben  kann  die  Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,
 Zahl  der  Fälle,  betroffene  Fraktionen,  Dauer  und  Art  der  Über-
 wachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erho-
 ben, gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann  erfolgte  die  Informationserhebung,  -speicherung  bzw.  -weiter-
 gabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht
 oder  nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung
 von  Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkennt-
 nisstand  der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und
 Aufgabenerfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hin-
 tergrund  der  erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort
 der  Bundesregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/
 DIE  GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über
 Bundestagsabgeordnete  durch  Geheimdienste,  auf  Bundestagsdruck-
 sache 16/2098)?

 10.  a)  Wurden  in  der  10.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des
 Deutschen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  erhoben,
 gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben  kann  die
 Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der  Fälle,  be-
 troffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erho-
 ben, gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann  erfolgte  die  Informationserhebung,  -speicherung  bzw.  -weiter-
 gabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht
 oder  nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offen-
 legung  von  Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und
 Erkenntnisstand  der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähig-
 keit  und  Aufgabenerfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und
 vor  dem  Hintergrund  der  erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden
 (vgl.  die  Antwort  der  Bundesregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Frak-
 tion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  In-
 formationen  über  Bundestagsabgeordnete  durch  Geheimdienste,  auf
 Bundestagsdrucksache 16/2098)?

 11.  a)  Wurden  in  der  11.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des
 Deutschen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  erhoben,
 gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben  kann  die
 Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der  Fälle,  be-
 troffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erho-
 ben, gespeichert bzw. weitergegeben?
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c)  Wann  erfolgte  die  Informationserhebung,  -speicherung  bzw.  -weiter-
 gabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht
 oder  nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung
 von  Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnis-
 stand  der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Auf-
 gabenerfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hinter-
 grund  der  erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der
 Bundesregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestags-
 abgeordnete durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?

 12.  a)  Wurden  in  der  12.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des
 Deutschen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  erhoben,
 gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben  kann  die
 Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der  Fälle,  be-
 troffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erho-
 ben, gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann  erfolgte  die  Informationserhebung,  -speicherung  bzw.  -weiter-
 gabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht
 oder  nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung
 von  Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnis-
 stand  der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Auf-
 gabenerfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hinter-
 grund  der  erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der
 Bundesregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestags-
 abgeordnete durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?

 13.  a)  Wurden  in  der  13.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des
 Deutschen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  erhoben,
 gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben  kann  die
 Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der  Fälle,  be-
 troffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erho-
 ben, gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann  erfolgte  die  Informationserhebung,  -speicherung  bzw.  -weiter-
 gabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht
 oder  nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung
 von  Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnis-
 stand  der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Auf-
 gabenerfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hinter-
 grund  der  erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der
 Bundesregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestags-
 abgeordnete durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 7 – Drucksache 16/14160
14.  a)  Wurden  in  der  14.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des
 Deutschen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  erhoben,
 gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben  kann  die
 Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der  Fälle,  be-
 troffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erho-
 ben, gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann  erfolgte  die  Informationserhebung,  -speicherung  bzw.  -weiter-
 gabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht
 oder  nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung
 von  Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnis-
 stand  der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Auf-
 gabenerfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  und  vor  dem  Hinter-
 grund  der  erheblichen  zeitlichen  Distanz  gefährden  (vgl.  die  Antwort  der
 Bundesregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über  Bundestags-
 abgeordnete durch Geheimdienste, auf Bundestagsdrucksache 16/2098)?

 15.  a)  Wurden  in  der  15.  Wahlperiode  Informationen  über  Abgeordnete  des
 Deutschen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes  oder  –  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste  erhoben,
 gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben  kann  die
 Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der  Fälle,  be-
 troffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erho-
 ben, gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann  erfolgte  die  Informationserhebung,  -speicherung  bzw.  -weiter-
 gabe?

 d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht
 oder  nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung
 von  Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnis-
 stand  der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und
 Aufgabenerfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  gefährden  (vgl.
 die  Antwort  der  Bundesregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informatio-
 nen  über  Bundestagsabgeordnete  durch  Geheimdienste,  auf  Bundestags-
 drucksache 16/2098)?

 16.  a)  Wurden  bzw.  werden  in  der  16.  Wahlperiode  Informationen  über  Abge-
 ordnete  des  Deutschen  Bundestages  durch  die  Geheimdienste  des  Bundes
 oder  –  nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  –  durch  andere  Geheimdienste
 erhoben,  gespeichert  und  an  Dritte  weitergegeben,  bzw.  welche  Angaben
 kann  die  Bundesregierung  hierzu  machen  (z.  B.  Abgeordnete,  Zahl  der
 Fälle, betroffene Fraktionen, Dauer und Art der Überwachung)?

 Sofern diese Frage mit ja beantwortet wird:

 b)  Welche  Informationen  wurden  bzw.  werden  von  welchem  Dienst  erho-
 ben, gespeichert bzw. weitergegeben?

 c)  Wann  erfolgte  die  Informationserhebung,  -speicherung  bzw.  -weiter-
 gabe?
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d)  Welchen Zwecken diente sie?

 e)  Sofern  die  Fragen  a)  bis  d)  aus  Gründen  des  Geheimschutzes  gar  nicht
 oder  nur  teilweise  beantwortet  werden,  warum  würde  eine  Offenlegung
 von  Einzelheiten  zu  Arbeitsweisen,  Strategien,  Methoden  und  Erkenntnis-
 stand  der  Nachrichtendienste  deren  derzeitige  Arbeitsfähigkeit  und  Auf-
 gabenerfüllung  bei  Angaben  zu  dieser  Wahlperiode  gefährden  (vgl.  die
 Antwort  der  Bundesregierung  zur  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜND-
 NIS  90/DIE  GRÜNEN,  Sammlung,  Speicherung  und  Informationen  über
 Bundestagsabgeordnete  durch  Geheimdienste,  auf  Bundestagsdrucksache
 16/2098)?

 Hinsichtlich  der  Beantwortung  der  Fragen  wird  auf  die  erneute  Antwort
 der  Bundesregierung  vom  27.  Oktober  2009  auf  die  Kleine  Anfrage  der  Frak-
 tion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  vom  13.  Juni  2006  (Bundestagsdrucksache
 16/14159) verwiesen.

 Darüber  hinaus  wird  mitgeteilt,  dass  die  Recherche  des  Bundesamts  für  Verfas-
 sungsschutz  zum  Abgleich  der  Daten  aller  Abgeordneten  des  Deutschen  Bun-
 destages für die Zeit der 1. bis 8. Wahlperiode folgendes Ergebnis erbrachte:

 Für  die  4.,  5.  und  6.  Wahlperiode  sind  im  Nachrichtendienstlichen  Informa-
 tionssystem  (NADIS)  Hinweise  auf  Aktenfundstellen  zu  einem  Abgeordneten
 der  SPD  vorhanden,  die  im  Zusammenhang  mit  dem  Verdacht  einer  geheim-
 dienstlichen Tätigkeit angefallen sind.
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